
Auf Grund des Wirkmechanismus handelt
es sich bei den Asbestosen im eigentlichen
Sinne nicht um Atemwegs-, sondern um
Lungenerkrankungen.
Eine echte Atemwegserkrankung stellt
demgegenüber die chronisch obstruktive
Atemwegserkrankung dar.
Stäube, sowohl organischer Natur, wie
Schimmelpilze, Aerosole (Zerstäubungen
biologischer oder anderer Stoffe) als auch
anorganischer Art, wie chemische oder
toxisch wirkende Stoffe, Dämpfe oder
Rauche werden über den Mund oder die
Nase eingeatmet. Sie passieren als erstes
den Rachenraum, dann die Luftröhre und
schließlich die tieferen Bronchien, bevor die
eigentliche Lunge erreicht wird. Diese Berei-
che bilden die klassischen Atemwege. In
den Atemwegen befindet sich eine Schleim-
haut, die die meisten eingeatmeten Staub-
partikel bis zu 95 Prozent bindet und wieder
zur Mundöffnung nach oben abtranspor-
tiert: Sie lässt ihnen also gar nicht die Mög-
lichkeit, eine schädigende Wirkung in den
Atemwegen zu entfalten. Wird aber diese
Schleimhaut durch permanenten Schad-

er ist der zuständige Unfallversiche-
rungsträger für Unternehmen mit

überwiegender kommunaler Beteiligung,
die in selbstständiger privater Rechtsform
betrieben werden? Welche Auswirkung hat
die mit dem Gesetz zur Verbesserung des
Schutzes bürgerschaftlich Engagierter und
weiterer Personen (Bundesgesetzblatt  I/66,
3299) verbundene Änderung des Sozialge-
setzbuches VII (§§ 128 ff., 218d SGB VII)?

Alte Rechtslage
Nach der Rechtslage bis 31. Dezember 2004
mussten in selbstständiger Rechtsform be-
triebene Unternehmen mit kommunaler
Beteiligung ein Übernahmeverfahren bean-
tragen, um in den Zuständigkeitsbereich der
kommunalen Unfallversicherungsträger zu
gelangen. 
Voraussetzung war die 
� überwiegende Beteiligung oder 
� ausschlaggebende Einflussnahme auf die

Organe des Unternehmens 
durch die Gemeinde oder Gemeindeverbän-
de. 
Erwerbswirtschaftlich betriebene Unterneh-
men sollten nicht übernommen werden,
sondern bei der zuständigen gewerblichen
Berufsgenossenschaft versichert bleiben.

Neue Rechtslage
Seit dem 1. Januar 2005 ist kein solches
Übernahmeverfahren mehr vorgesehen.
Ebenfalls ist die erwerbswirtschaftliche
Tätigkeit der Unternehmen irrelevant. Die

Unfallversicherungsträger der öffentlichen
Hand sind nun automatisch für Unterneh-
men zuständig, wenn 
� eine überwiegende kommunale Beteili-

gung oder 
� ein ausschlaggebender kommunaler Ein-

fluss auf die Organe des Unternehmens-
vorliegt.

Fach-BGen bleiben zuständig
Unverändert zuständig sind die Fach-Berufs-
genossenschaften für die Unternehmen der
Bereiche Verkehr, Hafen, Elektrizität, Gas-
und Wasserwirtschaft, Unternehmen der
Seefahrt oder Landwirtschaft. Die gesetzli-
che Neuregelung betrifft Unternehmen die-
ser Bereich also nicht.

Übergangsvorschrift
Die Neuregelung gilt aber nicht uneinge-
schränkt. 
Eine Übergangsvorschrift bestimmt, dass
die neue Rechtslage nur in Fällen anzuwen-
den ist, in denen Unternehmen 
� nach dem 31. Dezember 2004 gegründet

wurden oder 
� nach dem 13. Oktober 2004 ein Über-

nahmeverfahren beantragt haben. 
Danach gilt das alte Recht für Unterneh-
men, 
� die bis zum 13. Oktober 2004 noch kei-

nen Antrag gestellt hatten oder
� über deren vor dem 14. Oktober 2004

gestellten Antrag auf Übernahme bereits
negativ entschieden wurde. 

Rechtslage geändert 

Zuständigkeit für kommunale Unternehmen
Diese Unternehmen sind und bleiben bei der
gewerblichen Berufsgenossenschaft Mit-
glied und sind von der gesetzlichen Neure-
gelung nicht betroffen.
Da die Übergangsvorschrift nicht alle denk-
baren Fallgestaltungen erfasst, sind Pro-
blemfälle zu erwarten; diese müssten auf
der Ebene der Spitzenverbände geklärt wer-
den.  

Moratorium
In der Übergangsvorschrift ist ein Moratori-
um, also ein zeitlich festgelegter Aufschub,
vorgesehen. 
Danach treten die dargestellten neugefas-
sten Regelungen automatisch am 31. De-
zember 2009 außer Kraft, soweit nicht bis
zu diesem Zeitpunkt gesetzlich etwas ande-
res geregelt ist. 
Anstelle der geschaffenen Neuregelung wür-
de dann wieder die alte Rechtslage gelten.
Festzustellen ist schon jetzt, dass die Zielset-
zung der Rechtsänderung, mehr Klarheit zu
bringen und Streitverfahren zu vermeiden,
mit diesen Regelungen nicht erreicht wird.

Zu erwartende Auswirkungen
Für ab 1. Januar 2005 privatisierte kommu-
nale Unternehmen mit überwiegender
öffentlicher Beteiligung sind nunmehr un-
abhängig davon, ob sie gewinnorientiert
und expansiv arbeiten und mit anderen
Unternehmen derselben Branche  im Wett-
bewerb stehen, die öffentlichen Unfallversi-
cherungsträger zuständig. Dadurch erlan-
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stofftransport überfordert oder durch eine
grippale Bronchitis oder durch andere Ein-
flüsse in ihrer Funktion geschädigt, kann sie
nicht mehr alle Schadstoffe abtransportie-
ren und die Schädlinge setzen sich in den
Atemwegen (und der Lunge) fest.
Es folgt eine Verengung der Atemwege, der
Atemwegswiderstand erhöht sich, es ent-
steht eine Atemfunktionsstörung, die soge-
nannte chronisch obstruktive Atem-
wegserkrankung, die als BK nach Nr. 4301
bei allergisierenden Stoffen oder nach Nr.
4302 bei chemisch-irritativ oder toxisch wir-
kenden Stoffen anerkannt werden kann.

Berufliche und private Ursache
Da sich verschiedene inhalative Schadstoffe
in den Atemwegen und den Lungen abla-
gern, die sowohl aus dem beruflichen
Bereich stammen als auch auf privaten Ein-
flüssen beruhen können, ist die Prüfung des
konkreten Zusammenhanges im Einzelfall
wichtig und oft auch schwierig. Insbeson-
dere die Bestandteile von Zigarettenrauch,
die sich bei langjährigem Rauchen in den
Atemwegen und Lungen ausbreiten, aber

auch regelmäßiger Alkoholmissbrauch
führen zu den gleichen Symptomen wie die
beruflichen Schadstoffe. Auch andere
Krankheiten (Bluthochdruck, Herzerkran-
kungen) können zu Atembeschwerden
führen.
Daher ist eine Abgrenzung zwischen beruf-
licher Schadstoffbelastung und anderer –
nicht unfallversicherungsrechtlich geschütz-
ter – Ursachen im Einzelfall notwendig.
Hierzu bedienen sich die Unfallversiche-
rungsträger medizinischer Sachverständi-
ger, den fachärztlichen Gutachtern. Diese
nehmen eine Abgrenzung zwischen der
genau zu rekonstruierenden Arbeitsvorge-
schichte und den privaten Einflüssen vor
und schreiben einem der beiden oder auch
beiden konkurrierenden Faktoren die
wesentliche Ursache zu. Sind die berufli-
chen Bedingungen zumindest wesentlich
mitursächlich, ist die berufliche Verursa-
chung anzuerkennen. Die Entscheidung
darüber liegt aber nicht beim Gutachter,
sondern beim mit Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern gleichmäßig besetzten
Rentenausschuss der BGFW.



Ein Unternehmen – mehrere 
Unfallversicherungsträger?

st die Mitgliedschaft eines Unternehmens
bei verschiedenen Unfallversicherungs-

trägern(gewerbliche/landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaften, gemeindliche Un-
fallversicherungsverbände/Unfallkassen)
möglich und sinnvoll? Diese Frage wird
häufig von Unternehmen gestellt, die im
Zuge des Unbundling den bisher nach
Sparten getrennten Betrieb der Versor-
gungsnetze zusammenlegen.
Unternehmen der Gemeinden und der
Gemeindeverbände sind grundsätzlich bei
den kommunalen Unfallversicherungsträ-
gern versichert. Für in selbstständiger
Rechtsform betriebene Unternehmen der
Gemeinden und Gemeindeverbände
waren bisher hingegen die gewerblichen
Unfallversicherungsträger zuständig. 
Die kürzlich erfolgte Änderung der Rechts-
lage ist beginnend auf Seite 10 dieser Aus-
gabe  dargestellt.
Unabhängig von der Frage, ob in selbst-
ständiger Rechtsform geführt, ob unmit-
telbar oder mittelbar überwiegend betei-
ligt oder ausschlaggebender Einfluss, ob
vor oder nach dem 31. Dezember 2005
gegründet, gilt: Die sogenannten Aus-
nahmebetriebe (§ 129 Abs. 4 Nr. 1 – 4
Sozialgesetzbuch  - SGB - VII)
- Verkehrsunternehmen einschließlich

Hafen- und Umschlagsbetriebe,
- Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke,
- Unternehmen, die Seefahrt betreiben,
- Landwirtschaftliche Unternehmen
sind immer bei der fachlich zuständigen
Berufsgenossenschaft versichert.
Aus diesem Grund ist es also möglich,
dass für eine Gemeinde, eine Stadt oder
ein in selbstständiger Rechtsform geführ-
tes Unternehmen mit verschiedenen Bran-
chen (Gas, Wasser, Strom, Verkehr, Land-
und Forstwirtschaft) mehrere gewerbliche
oder landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaften zuständig sein können.

Diese Konstruktion ist vom Gesetzgeber
ausdrücklich gewollt und stellt den ein-
heitlichen, nach Branchen gegliederten
Präventionsauftrag durch die jeweilige
Fach-Berufsgenossenschaft sicher.
Die Vorschrift verdrängt als spezielle Norm
auch die einschränkenden Regelungen
zum Gesamtunternehmen (§ 131 SGB
VII). Dies bedeutet, dass auch kommuna-
le Neben- oder Hilfsunternehmen unab-
hängig von der Frage, welcher Versiche-
rungsträger für das Hauptunternehmen
zuständig ist, bei der jeweiligen Fach-Be-
rufsgenossenschaft zu erfassen sind.
Für eine Stadt, eine Gemeinde, einen
Gemeindeverband oder ein in selbststän-
diger Rechtsform geführtes Unternehmen
der Gemeinden und Gemeindeverbände
können daher, je nach Branchenzuge-
hörigkeit, mehrere Unfallversicherungs-
träger zuständig sein.
Etwas anders liegen die Verhältnisse bei in
selbstständiger Rechtsform geführten
„privaten“ Unternehmen. Für diese gel-
ten die Regelungen zum Gesamtunter-
nehmen (§ 131 SGB VII). Es gilt der Grund-
satz, dass ungleichartig gestaltete Unter-
nehmen (Unternehmen, die vom Grund-
satz her verschiedenen Branchen ange-
hören), die zu einem Gesamtunterneh-
men verbunden sind, möglichst nur einem
einzigen Versicherungsträger gegenüber-
stehen sollen.
Umfasst ein Unternehmen jedoch mehre-
re wirtschaftlich selbstständige und tech-
nisch nicht zusammenhängende Unter-
nehmen (z.B. ein Elektrizitätswerk, ein
Wasserwerk sowie ein Personentransport-
unternehmen), ist die berufsgenossen-
schaftliche Zuständigkeit für jedes Teil-
Unternehmen gesondert zu beurteilen.
Für ein solches Unternehmen sind daher
ebenfalls verschiedene Fach-Berufsgenos-
senschaften zuständig.
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gen die Unternehmen Wettbewerbsvorteile,
da eine Teilnahme am solidarischen  Lasten-
ausgleich zwischen den gewerblichen Unfall-
versicherungsträgern nicht mehr stattfindet. 
Als Folge ist eine ansteigende Kostenbelas-
tung der bei den gewerblichen Berufsge-
nossenschaften versicherten Unternehmen
zu erwarten. 
Zukünftig reicht schon eine mittelbare
Beteiligung öffentlicher Kapitalgeber aus,
solange sie überwiegt. Es ist damit von
Zufälligkeiten, die sich dazu noch laufend
ändern können, abhängig, ob ein Unter-
nehmen bei einem Unfallversicherungsträ-
ger der öffentlichen Hand oder einer ge-
werblichen  Berufsgenossenschaft versi-
chert ist. Der angekündigte Schutz des der-
zeitigen Mitgliederbestandes ist damit
zweifelhaft, insbesondere im Hinblick auf
das beschriebene Moratorium und dessen
zeitlichen Ablauf.
Bei den gewerblichen Unfallversicherungs-
trägern führt die gesetzliche Neuregelung
langfristig  zu einer Minderung der Solidar-
gemeinschaft und bei den öffentlichen Un-
fallversicherungsträgern zu einer Erweite-
rung des Versichertenkreises und damit zu
einer höheren finanziellen Belastung der
Städte und Gemeinden.
Ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile der
Unternehmen mit überwiegender öffentli-
cher Beteiligung gegenüber ihren privat-
wirtschaftlich dominierten Mitbewerbern
können sich auch zukünftig ergeben, weil
die Beitragsgestaltung bei den öffentlichen
Unfallversicherungsträgern (Kopfpauschale)
nach einem vollkommen anderen System als
bei den gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten (Risikoabgestufter Beitrag) erfolgt.
Ein positiver Effekt der gesamten neuen
Gesetzesfassungen ist damit zweifelhaft.
Gerade im Hinblick auf die Auswirkungen,
die nur schwerlich rückgängig zu machen
sind, beschwört dieses Moratorium erneu-
tes Handeln und Gesetzesreformen herauf.
Bleibt zu hoffen, dass sich der Reformeifer
dann an Sinn und Zweck der gewerblichen
Unfallversicherung und der damit verbun-
denen Solidargemeinschaft im Rahmen des
Sozialstaatsprinzips orientiert.


